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Sechste Verordnung
über die Gewährleistung für den Dienst von Schuldverschreibungen
der Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden
Vom 31. März 1942
Der Ministerrat für die Reichsverteidigung verordnet mit Gesetzeskraft:
Die Bestimmungen desGesetzes über die Gewvährleistung für den Dienst von Schuldverschreibungen
der Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden vom 26. Februar 1935 (Reichsgesetzbl. I S. 286)
erstrecken sich auf die Schuldverschreibungen, welche die Konversionskasse für deutsche Aus-
landsschulden für Beträge ausgibt, die auf Fälligkeiten aus der Zeit vom 1. Januar 1942 bis zum
31. Dezember 1942 bei ihr eingehen.
Berlin, 31. März 1942
Der Vorsitzende
des Ministerrats für die Reichsverteidigung
Göring
Reichsmarschall
Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei
Dr. Lammers
Verordnung über die Aufhebung des österreichischen Konvertierungsgesetzes.
Vom 1. April 1942.
Auf Grund des Gesetzes über die Wiederver-
vertierung von Geldschuldforderungen (RGBl.
einigung Österreichs mit dem Deutschen Reich
Nr. 49). tritt in den Reichsgauen Wien, Kärnten,
vom 13. März 1938 (Reichsgesetzbl. I S.237) wird
Niederdonau, Oberdonau, Salzburg, Steiermark,
verordnet:
Tirol und Vorarlberg mit dem Ablauf des 30. Sep-
DasösterreichischeGesetzvom22.Februar1907.
tember 1942 außer Kraft.
betreffend Gebührenerleichterungen bei Kon-
Berlin, den L. April 1942.
Der Reichsminister der Justiz
Mit der Führung der Geschäfte beauftragt:
Dr.Schlegelberger
Der Reichsminister des Innern
In Vertretung
Pfundtner
Reichsgesetzbl 1942 I
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Anordnung
über den Erholungsurlaub der Beamten und Angestellten im öffentlichen Dienst
für das Urlaubsjahr 1942.
Vom 11. April 1942.
Auf Grund des Erlasses des Führers zur per-
werden. Bei der Berechnung der Urlaubs-
sonalrechtlichen Vereinfachung vom 9. März
reste ist der im Urlaubsjahr 1941 erha!-
1942 (Reichsgesetzbl. I S. 120) wird im Benehmea
tene Urlaub in vollem Umfange auf den
mit den übrigen Reichsministern der Erholungs-
für das Urlaubsjahr 1941 zuständigen
urlaub der Beamten und Angestellten im öffent-
Urlaub anzurechnen.
lichen Dienst für das Gebiet des Großdentschen
Reiches für das Urlaubsjahr 1942 wie folgt ge-
5.EineAbgeltungnichterhaltenen Erholungs-
regelt:
urlaubs findet in keinem Falle statt.
1. Erholungsurlaub wird nur gewährt. so-
6. Vorschriften, die diesén Bestimmungen
weit die Kriegsverhattnisse dies zulassen.
entgegenstelen, werden aufgehoben.
2. Mehr als 21 Tage Erholungsurlaub werden
Unberührt bleiben jedoch die Sonder-
für das Urlaubsjahr 1942 grundsätzlich
vorschriften über Erholungsurlaub nach
nicht gewährt.
Entlassung aus dem Wehrdienst. über Er-
3. Beamten und Angestellten, die vor dem
holungsurlaub für beschädigte Beamie
1. April 1888 geboren sind, kann der Be-
und Angestellte und über Mindesturlaub
hördenchef Erholungsurlaub bis zu
bei Arbeiten mit besonderer gesundheit-
31 Tagen gewähren. wenn er dies zur Er-
licher Gefährdung.
haltung der Arbeitskraft des Urlaub Be-
7. Diese Anordnung findet auf Beamte und An-
antragenden für dringend erforderlich er-
achtet. Die Vorlage eines ärztlichen At-
gestellte der Wehrmacht keine Anwendung.
testes ist nicht erforderlich.
S. Eine Lockerung der Bestimmung in Nr. 2
4. Urlaubsreste aus dem Urlaubsjahr 1941
bleibt vorbehalten, falls die Kriegs- und
können bis zum 15. Mai 1942 übertragen
Ersatzlage dies gestattet.
Berlin, den 11. April 1942.
54195
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In Vertretung
Pfundtner
Eine wichtige Ergänzung zum Reichsgesetzblatt ist das
Reichsministerialblatt
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Prag, den 23. Februar 1942.
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